
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I.Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers. 
1. Der Käufer ist an die Bestellung höchsten bis vier Wochen, bei Nutzfahrzeugen bis sechs 
Wochen, sowie bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind, bis 10 Tage, bei 
Nutzfahrzeugen bis 2 Wochen, gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer 
die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils 
genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch 
verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 
2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 

II. Preise 
Preiserhöhungen, die Seitens der Industrie bestehen, können an unsere Kunden weitergegeben 
werden, jedoch muß der Verkäufer die Preiserhöhung nachweisen. Ansonsten versteht sich der 
Preis als Endpreis ohne Skonto oder sonstiger Nachlässe. 

III. Zahlung 
1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und 
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. Die Zahlung kann nur bar, per 
Vorabüberweisung, oder durch einen bankbestätigten Scheck bei Übergabe des Fahrzeugs erfolgen. 
2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Kaufer nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 

Kaufvertrag beruht. 

IV. Lieferung und Lieferverzug 
1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 
sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. 
2. Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder 
einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der 
Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines 
Verzugschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 
5% des vereinbarten Kaufpreises. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten 
und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der 6-
Wochen-Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch 
auf Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf 
höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt, sind Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem 
Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den 
vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden 
auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 
3. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der 
Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des 
Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2 Sätze 3 bis 6 dieses Abschnitts. 
4. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die 
den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum 
vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 
3 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände 
bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von 
mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben 
davon unberührt. 
5. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 
Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die 
Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den 
Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung 
oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen, Nummern oder Modellbezeichnungen gebraucht, 
können allein daraus keine Rechte hergeleitet werden. Auch bei identischer Modellbezeichnung 
können bei EU-Fahrzeugen die Ausstattungsmerkmale abweichen. 



V. Abnahme 
1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen 
gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 
2. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der 
Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der 
Käufer einen geringeren Schaden nachweist. 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 
zustehenden Forderung Eigentum des Verkäufers. 
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch 
bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung 
bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen. 
Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, 
wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen 
unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen 
eine angemessene Sicherung besteht. 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz des Fahrzeugbriefes dem 
Verkäufer zu. 
2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat der 
Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung und nimmt er den 
Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer 
den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf 
Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert 
werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger, z.B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen 
Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwertung des 
Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5% des gewöhnlichen 
Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der 
Käufer niedrigere Kosten nachweist. 
3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder 
verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. 

VII Sachmangel 
1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen. In zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes, bzw. nach einem Jahr bei 
Gebraucht- und Jahreswagen. 
Hiervon abweichend gilt für Nutzfahrzeuge eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. 
2. Für die Abwicklung einer Mängelbeseitigung gilt folgendes: 
a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom 
Hersteller/Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend 
machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon zu unterrichten. Bei mündlichen 
Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der 
Anzeige auszuhändigen. 
b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer an den 
dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller/Importeur für 
die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden. 
c) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. 
d) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der 
Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend 
machen. 
3. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungsansprüche nicht 
berührt. 

VIII. Haftung 
1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen 



für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer 
beschränkt: 
Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Soweit der Schaden durch eine vom Käufer für den 
betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summenversicherung) 
gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Käufers, z.B. 
höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die 
Versicherung. 
Das Gleiche gilt für Schäden, die durch einen Mangel des Kaufgegenstandes verursacht wurden. 
2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers 
bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines 
Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 
3. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschließend geregelt. 
4. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden. 

IX. Gerichtsstand 
1. Für sämtliche gegenwärten und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der 
Sitz des Verkäufers. 
2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem 
Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 

X. Widerrufsbelehrung für Verbraucher im Sinne von § 13 BGB 

Widerrufsrecht 

Sofern Sie als Verbraucher handeln, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware 
widerrufen. Diese Widerrufsbelehrung übermitteln wir Ihnen nochmals gesondert in Textform. Die 
Frist beginnt am Tag nachdem Sie die Ware und die Widerrufsbelehrung in Textform erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Ware. Der Widerruf ist zu richten an: Automobile Heinrich Meguin GmbH, Geschäftsführer: Hans-
Josef Leonhart, Hauptstrasse 1, D- 66780 Rehlingen-Siersburg, fordmeguin@t-online.de, Telefon: 
06835-2915, Fax: 06835-68721 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware 
ausschließlich auf deren Prüfung, wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre,.zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die 
Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was den Wert der Sache 
beeinträchtigt. 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige 
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Zahlung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.  
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 
Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten 
Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine 
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig 
Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber in Hinblick auf die Finanzierung unserer 
Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe 



bereits zugeflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern auch 
an Ihren Darlehensgeber halten. 

Ende der Widerrufsbelehrung  

XI. Verschiedenes 
1. Aus Gründen der Garantieaktivierung oder auf Grund von Export-, Importbestimmungen 
erhalten EU-Fahrzeuge oft eine Tageszulassung im Herkunftsland. Ein EU-Importfahrzeug ist auch 
dann als Neufahrzeug zu bewerten, wenn es im Ausland eine Tageszulassung erhalten hat, jedoch 
die normalen Auslieferungskilometer von bis zu 200 Kilometer nicht überschreitet. Die 
Werksgarantie beginnt mit der Zulassung (evtl. im Ausland), oder mit der Anmeldung zur Garantie 
durch den Lieferanten. 
2. Importfahrzeuge werden mit den Papieren des Herkunftslandes geliefert. Deutschsprachige 
Handbücher gehören nicht zum Lieferumfang. 
3. Sollten zur Durchführung der Kaufvertrages oder Beantragung der deutschen Fahrzeugpapiere, 
Vollmachten, Ausweispapiere, Verpflichtungserklärungen, Endverbrauchererklärungen oder 
Meldebescheinigungen bzw. Handelsregisterauszüge der Käufers benötigt werden, erklärt der 
Käufer sein Einverständnis, diese unverzüglich bereit zu stellen.  
4. Bei Neufahrzeugen kann durch Tuning der Installation eines Tuning-Chips, oder einer Tuningbox 
die vom ursprünglichen Hersteller gewährte Werksgarantie oder -gewährleistung entfallen , hier 
übernimmt die Automobile Heinrich Meguin GmbH ihrerseits die vorgenannte Garantie oder 
Gewährleistung nicht, es sei denn, es ist im Rahmen des Auftrages, etwas anderes vereinbart. Eine 
Gewährleistung im Falle der Selbstinstallation durch den Besteller setzt voraus, dass der Besteller 
das Tuning, den Tuning-Chip oder die Tuningbox fachgerecht einbaut bzw. einbauen lässt. Wird 
durch unsachgemäßen Einbau der Chip oder die Tuningbox zerstört ist eine Gewährleistung 
ausgeschlossen. Das Tuning, der Tuning-Chip, die Tuningbox darf nur für den vom Besteller 
angegebenen PKW und Motor (Steuergerät) verwendet werden. Die Automobile Heinrich Meguin 
GmbH übernimmt keinerlei Haftung bei Verwendung der Komponenten im falschen Fahrzeug. Den 
Beweis für Schäden des Tuning-Chips, der Tuningbox oder anderer elektronischer Bauteile vor der 
Absendung hat der Besteller zu führen. Dem Besteller ist bekannt, dass der Einsatz und die 
Nutzung einer Tuningmaßnahme, eines Tuning-Chips, der Tuningbox oder andere die Leistung 
erhöhende Maßnahmen zum Erlöschen der allgemeinen Betriebserlaubnis führt und daher das KFZ 
nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden darf. Die Automobile Heinrich Meguin GmbH 
übernimmt keine Haftung für Schäden, die im öffentlichen Straßenverkehr entstehen, wenn das 
Tuning, der Tuning-Chip, die Tuningbox oder andere Maßnahmen in dem Fahrzeug verbaut wurde. 
Soweit durch Leistungen von uns oder den Einsatz von Produkten von uns Veränderungen der 
Leistungsdaten von Fahrzeugen hergestellt werden, erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis des 
Fahrzeuges. Das Fahrzeug entspricht infolge solcher Veränderungen nicht mehr den Erfordernissen 
des Kraftfahrgesetzes und kann seinen Versicherungsschutz verlieren. Es besteht für den Kunden 
nach den gesetzlichen Bestimmungen auch die Verpflichtung, eingetretene Änderungen dem TÜV 
anzuzeigen, seiner KFZ - Versicherung mitzuteilen und eine technische Fahrzeugabnahme zu 
veranlassen. Es bedarf der besonderen Genehmigung für das veränderte Fahrzeug. Soweit der 
Kunde das Fahrzeug gleichwohl im öffentlichen Straßenverkehr führt, erfolgt dies auf eigene 
Gefahr. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Haftung für Schäden des Kunden oder Dritter, die 
durch die Nichtbeachtung dieser Hinweise und der gesetzlichen Bestimmungen entstehen. 
Weiterhin übernimmt die Automobile Heinrich Meguin GmbH keine Haftung für eine 
Leistungssteigerung des Fahrzeuges aufgrund eines Tuning-Chips, einer Tuningbox oder anderer 
Maßnahmen, da eine Leistungssteigerung auch von den weiteren Komponenten des Motors 
abhängig ist. Ebenso haftet die Automobile Heinrich Meguin GmbH nicht für unmittelbare oder 
mittelbare (Mangelfolgeschäden, weiterfressender oder folgender Mangel) Schäden am Motor. Die 
Firma Automobile Heinrich Meguin GmbH haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, welche durch 
Korrosion oder Wassereintritt in das Steuergerät, den Kabelbaum oder in die Tuningbox auftreten. 
Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die Elektroniken stets in einem sauberen und 
trockenen Zustand befinden.  
5. Sonderbestellungen und speziell angefertigte Teile, (z.B.: Felgen, Fahrwerke, Auspuffanlagen, 
u.a.) oder Lieferungen aus dem Ausland können in der Regel nicht zurückgenommen werden, 
dieses ist vor der Bestellung mit uns abzusprechen, um Komplikationen jeglicher Art zu vermeiden. 
6. Jegliche Nebenabreden, Nachträge oder Ergänzungen zu diesem Kaufvertrag bedürfen der 
Schriftform.  
7. Sollte eine der Bestimmungen diese Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In diesem Fall ist der 
Vertrag vielmehr seinem Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen. 


